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Frauenförderplan Stadt Usingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der in der Anlage beigefügte Frauenförderplan der Stadt Usingen wird mit einer Gültigkeit für die 
Jahre 2022 bis 2027 beschlossen. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Das hessische Gleichstellungsgesetz bietet seit 1994 die Grundlage der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen im öffentlichen Dienst. Der Frauenförderplan hat zum Ziel, das im Grundge-
setz verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in Usin-
gen zu verwirklichen.  
 
Ein Teil des Personalentwicklungskonzeptes ist der Frauenförderplan. Dieser wurde gemeinsam 
mit unserem Personalamt sowie der Frauenbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragten erarbei-
tet, aufgestellt und findet Gültigkeit für die Jahre 2022 bis 2027. 
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